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Vollstreckbare Ausfertigung

A m tsgerich t M ünchen
/
AZ;: 161 C 11016/11

In dem Rechtsstreit

IM NAMEN DES VO LKES

- Klägerin -

Prozessbevollmächtiqte:
Rechtsanwälte W a ld o rf F rom m er, Beethovenstraße 12, 80336 München, |

gegen

- Beklagter - 

wegen Schadensersatz

erlässt das Am tsgericht München durch den Richter am Am tsgericht! 
ohne mündliche Verhandlung gemäß,§ 331 Abs. 3 ZPO folgendes

lam  16.06.2011

1 .

. Versäu'mnisurteil

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1.566,00 € nebst Zinsen 

hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Izu bezahlen.

2 . Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

<■ . 
gez.



Vorstehende, 'mit der Urschrift überein
stimmende Ausfertigung wird d. Klagepar
tei zum Zwecke der Zwangsvollstreckung 
erteilt.
Vorstehendes Urteil ist d. Beklagtenpar
tei am / (i i  _  von Amts w e
gen zugestellt worden.

R ich te r am  A m tsgerich t

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle


